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RS OGH 1987/4/27 1Ob573/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1987

Norm

ZPO §384

ZPO §386

ZPO §388

ZPO §425 Abs2

Rechtssatz

Der Beschluß, mit dem die Beweissicherung angeordnet wird, ist nicht nur Beweisbeschluß im Sinne des § 277 ZPO,

sondern auch ein Beschluß, mit dem das Gericht über den Beweissicherungsanspruch einer Partei abspricht; erwächst

dieser Beschluß in Rechtskraft, bleibt das Gericht - im Gegensatz zu den bloß prozeßleitenden Beschlüssen - für die

Dauer des Verfahrens daran gebunden.
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